
Beschlussvorschlag:                                         
 
Die Beschlussvorlage – Neufassung der Sportförderrichtlinie – Vorlagen-Nr.: V/2012/11028 – 
wird wie folgt geändert: 
 
2. Antragstellung 
 
Antragsberechtigt sind: 
 

• eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) 
haben, und Vereine, die dem Landessportbund und / oder dem Stadtsportbund Halle 
(Saale) angehören und 

• Sportfachverbände des Landes Sachsen-Anhalt und  
• weitere gemeinnützige Träger, die in ihrer Satzung die Förderung des Sports 

aufgenommen haben. 
 


